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Gebäude

Gebäudetyp

Adresse

Gebäudeteil

Baujahr Geþäude 3

Baujahr Wårmeeaeuger 3, o

Anzahl Wohnungen

Gebåudenutzfläche (4")

Wesentliche Energieträger ft¡r
und Warmwasser

Erneuerbare Energien

Art der Lüftung / Kflhlung

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

tr Modernisierung ! Sonstiges
(Anderung / Eruveiterung) (freiwittig)

Hinweise zu den Angaben über die energet¡sche Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be-
zugsflåche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen úberschlågige Vergleiche ermögli-
chen (Erläuterungen - slehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

þ Oer Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Enorgiebedarfs erstellt (Energie-
bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Selte 2 dargestellt. Zusåtzliche lnformatlonen zum Verbrauch sind
freiwillig.

u Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des EnergÍeverbrauchs erstellt (Energie-
verbrauchsauswels). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch I Eigenttimer f Aussteller

¡ Dem Energieausweis sind zusåtzliche lnformationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Ðer Energieausweis dient lediglich der lnformation. Die Angaben ¡m Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebåude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist led¡gl¡ch dafür gedacht,
einen überschlågigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Ausstellen n

17
Detlev Hahn
Schornsteinfegermeister
Zum Mühlenberg 17
58239 Schwerte 51/55047133

Ausstellungsdatum Ausstellers

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

I Neubau
fi Vermietung / Verkauf

023M/t:554066
0 :¡3 04 I 2 *?j g'l 70

04.09.2015

Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angêwendetên Anderungsverordnung zur EnEV
der Registriernummer (S l7 Absatz 4 Satz 4 und-s EnEV) ist das Datum der Antragstelf ung einzutragen;
Eingång nachträglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben möglich a ¡e¡

rechtze¡tiger Zuteilung
ist nach deren

Zweifamilienhaus mit Anbau

Aplerbecker Schulstraße 35, 44287 Dortmund

Wohngebäude

1921 Anbau: 1956

1990 - 2014

1

193,7 m' tr nach $ 19 EnEV aus der Wohnfläche ermittelt

Erdgas E, Strom-Mix

Art: Venivendung

f Fensterlüftung
n Schachtlüftung

tr Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
tr Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung

I Anlage zur
Kühlung
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ENERGIEAUSWEIS
gemäß den $$ 1 6 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 

1 8. Novembe r 2013

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

Endenergiebedarf dieses Gebäudes

202,7 kWh/(m'z.a)

-

0 25 50 75 100 125 150 175

für Wohngebäude

Registriernummer' NW-2015-000635296 2

Cor-Emissionen 3 59,9 kg/(m,.a)

Energiebedarf

Anforderunqen oemäß EnEV 4

Primäreneroiebedarf

lst-Wert 257,8 k\ /h/(m,.a) Anforderungswert 108,4 kvvh/(m,.a)

Eneroetische Qualität der Gebäudehülle Hr'

lst-Wert 1,08 W(m'z.K) Anforderungswert 0,63 W(m¿.K)

Sommerlicher Wármeschutz (bei Neubau) ü eingehalten

Endenergiebedarf dieses Gebäudes
[Pflichtangabe in lmmobilienanzeigen]

Angaben zum EEWärmeG 5

Nutzung erneuêrbarer Energ¡en zur Deckung des
Wärme-und Kältebedarfs auf Grund des Erneuerbare-
Energ¡en-Wärmegesetzes (EEwärmec)

Art; Deckungsante¡l:

Ersatzmaßnahmen 6

Die Anforderungen des EEWärmec werden durch dle
Ersatzmaßnahme nach S 7 Absatz I Nummer 2
EEWärmeG erf{¡llt.

f: Die nach S 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG
verschärften Anforderungswerte der EnEV sind
eingehâlten.

ú Die in Verbindung m¡t S I EEWärmeG um %
verschärften Anforderungswerte der EnEV sind
eingehalten.

Verschärft er Anforderungswert
Primärenerg¡ebedarf: k\M/(m4a)

Verschårfter Anforderungswert
ft¡r die energetische Qual¡tät der
Gebäudehülle Hr' W(m,.K)

t
225 >250

257,8 kWh(m'.a)

Primärenergiebedarf dieses Gebäudes

Ff¡r Enerqiebedarf8berechnunqen verwendetes Verfahrôn

f, Verfanren nach DIN V 41 08-6 und DIN V 4701 -1 0

n Verfahren nach DIN V 18599

I Regelung nach S 3Absaiz 5 EnEV

n Vereinfachungen nach S 9Abs.2 EnEV

202,7 kWhl(mz.a)

Vergleichswerte E ndenerg ie

æBlclD I t,ÐE

200

F
25 50 75 100 126 150 175 200 225 >250o/o

o/o

o/o

lrer'

-..*w
.il

Erläuterungen zum Berech nungsverfahren
Die Energieeinsparverordnung låsst fûr die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen ErgeÞ
n¡ssen fi¡hren können. lnsbesondere wegen standard¡s¡erter Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tats¿ichlichen
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische
I /erte nach der EnEV pro Quadratmeter Geb¿iudenutzfläche (AJ, die ¡m
AllgeÍE¡nen größer íst als die Wohnflåche des Gebäudes.

siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Se¡te 1 des Energieausweis€s 3 freiwillige Angabe
nur beí Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des S 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur bei Neubau
nur bei Neubau im Fall derAnwendung von S 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW¿irmeG 7 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

Hottgênroth Soítware, Ênsrgi6bêrat€r Profosional 8.2.6



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den $$ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18. November 2013

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

02550
I

r00

D E
I

75

für Wohngebäude

Registriernummer' NW-2015-0006A5296 3

126 150 175

F
I

200 >250

Energieverbrauch

c
225

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
[Pflichtangabe in lmmobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraum Prim¿lr-

von bis
Energieträger energie-

faktor-

Energieverbrauch

tkvwìl

Anteil
Wâtmwâsser

lkwhl

Anteil Heizung

tkwhl
Klima-
faktor

Vergleichswerte Endenergie

4ffilclDlelrl;{L
0 25 50 76 100 125 150 175 200 226 >250

iil Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebäude, in denen Wàrme für Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im GebËiude bereitgestellt
wird-

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme
beheizlen GebËludes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um 15 - 30 % geringerer

Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit
Kesselhe¡zung zu erwarten ist.

Erläuterungen zum Verfahren

Ðas Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch d¡e Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind
spezifische Werte pro Quadratmeter GebäudenuÞfläche (AN) nach der Energíeeinsparverordnung, d¡e im Allgemeinen größer ist afs die
Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsãchl¡che Energ¡everbrauch einer Vtrbhnung oder eines Gebàudes weicÈt ¡nsbesoñdere wegen des
Wtterungse¡nfusses und sich åndernden Nutzerveñaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1 siehe Fußnole 1 auf Seite 1 des Energ¡eausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energ¡êausweises3 gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge, Warmwasser-oder Kühlpauschale in k\/vÎl a EFH: Einfamilien¡ãus, fr¡fn: Mehrfamilienhaus

*..{*_YiH

Hot(qenroth Sofrware, Eneroieb6rator Profosdonãl 8.2.6



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den $$ 16 ff. Energieeínsparverordnung (EnEV) vom 1 

1 g. Novembe r 2013

Empfehlungen des Ausstellers

für Wohngebäude

Registriernummer' NW-2015-000635296 4

Empfehlungên zur kosteng ünstigen Modernisierung
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind X mogl¡crr n nicht möglich
Empfohlene Modernlsierungsmaßnahmen

Bau- oder
Anlagenteile

Maßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

tn
Zusammenhang

mit größerer
Modernisierung

als
Einzel-
maß-

nahme

empfohlen

Wände Außendåimmung um 14 cm, WLS 035 X
Keller Dämmung der Kellerdecke von unten

um 10 cm, WLS 035
X

(freiwillige Angaben)

Nr

2

geschåtzte
Amortisa-
tionszeit

geschåtzte
Kosten pro
eingesparte

Kilowatt-
stunde

D weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hlnweis Modernisierungsempfehlungen für das Gebåude dienen lediglich der Information
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein ErsaÞ für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhältlich beiiunter:

Detlev Hahn, Schornsteinfegermeister, Energ¡eberater im Handwerk
Zum Mühlenberg 17, 58239 Schwerte

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieauswe¡s (Angaben freiwillig)

1 siehe Fußnote I aul S{*te I des Energieausweises

Hottgenrofh Sofrwa¡e, Ensrgi€b€rds Proæ 82.ô

2 síehe FußnoÞ ? aufseib I des Energieausweises



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den $$ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom r 1 8. Novembe r 2013

Erläuterungen

Anqabe Gebäudeteil - SEite I
BeiWohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemäß dem Muster nach Anlage 6 auf
den Gebäudeteil zu beschrånken, der getrennt als Wohnge-
bäude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen g 22 EnEV). Dies
wird im Energieausweis durch die Angabe ,,Gebäudeteil" deut-
lich gemacht.

Erneuerbare Enerqien - Se¡te 1

Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuer-
bare Energien genuÞt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2
(Angaben zum EEWärmeG) dazu weitere Angaben.

Enerq¡ebedarf - Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergie-
bedarf und den Endenergieþedarf dargestellt. Diese Angaben
werden rechnerisch ermiftelt. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebåudebezogener
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedin-
gungen (2.8. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte lnnentemperatur und innere Wårme-
gewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qua-
lität des Gebåudes unabhångig vom NuÞerverhalten und von
der Wetterlage beurteilen, lnsbesondere wegen der standardi-
sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.

Prlmäreneroiebedarf -Seite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-
båudes ab. Er berücksichtigt neben der Endenergie auch die
sogenannte,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils e¡ngesetzten Energieträger (2.8.
Heizö|, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). E¡n kleiner
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienutzung. Zus^ätzlich können die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO'-Emissionen des Gebäudes
freiwillíg angegeben werden.

Enerqet¡sche Qual¡tät der Gebäudehúlle -Se¡te 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wårmeübertragende
Umfassungs flåchebezogeng Transmissionswärmeverlust (For-
melzeicheñ in der EnEV: Hr'¡. Er beschreibt die durchschnitt-
liche energetische Qualität aller wärmeübertragenden Umfas-
sungsflåchen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Ge-
bäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Wärmeschutz. Außerdem stellt die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen Wårmeschutz (Schutz vor Überhitzung)
eines Gebäudes.

Endenerqlebedarf -Seite 2
Der Endenergie bedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnete, jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung
und Warmwasserbereitungan. Er wird unter Standardklima-
und Standardnutzungsbedingungen enechnet und ist ein lndi-
kator ftir die Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebåude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
gungen und unter Berücksichtigung der Energieverluste zuge.
führt werden muss, damit die standardisierte lnnentemperatur,
der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung sicher-
gestellt werden können. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeflizienz.

1 siehe Fußnote 1 aufseite 1 des Energ¡eausweises

für Wohngebäude

Anqaben zum EEWärmeG - Seite 2
Nach dem EEWåirmeG mt¡ssen Neubauten in bestimmtem
Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Wärme- und
Kåltebedarfs nutzen. ln dem Feld ,,Angaben zum EEWärmeG"
sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterftillung abzulesen. Das Feld

"Ersatzmaßnahmen' wird ausgefi.illt, wenn die Anforderungen
des EEWärmeG teilweise oder vollståndig durch Maßnahmen
zur Einsparung von Energie erfüllt werden. Die Angaben
dienen gegenüber der zuständigen Behörde als Nachweis
des Umfangsder Pfl ichterfüllung durch die Ersatzmaßnahme und
der Einhaltung der für das Gebåude geltenden verschårften
Anforderungswerte der EnÊV.

EndenerEieverbrauch - Ssite 3
Der Endenergieverbrauch wird für das Gebåude auf der Basis
derAbrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Gebåudes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch fiir die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch-
landweiten Mittelwert umgerechnet, So führt beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beurte¡lung des Gebåudes. Der Endenergie-
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische QualitËit des Ge-
båudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-
siert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den ktinf-
tig zu enrvartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbe-
sondere können die Verbrauchsdaten einzelnerWohneinheiten
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebåude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
Verhalten der Bewohner abhången.
lm Fall längerer Leerstände wird hierfLir ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung
einbezogen. lm lnteresse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranla-
gen der typische Verbrauch über eine Pauschale berücksich-
tigt. Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuelf vorhandenen
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit d¡e genannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle
,,Verbrauchserfassung" zu entnehmen.

Primärenerqieverbrauch - Seite 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude
ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärener-
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
díe die Vorkette der jeweils eingesetzten Energieträger berück-
sichtigen.

Pflichtanqaben fÍ¡r lmmoblllenanzeioen - Seite 2 und 3
Nach der EnEV besteht die Pflicht, in lmmobilienanzeigen die
in $ 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafür
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Verqle¡chswerte - Seitê 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft
ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebåudes mit den Vergleichs-
werten anderer Gebäude sein. Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungefähr die Werte fti¡ die e¡nzelnen
Vergleichskategorien liegen.

5
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den
Deutsche

Was ändert sÍch beim Energieausweis?

Die Regelungen derEnEV 2009 zum Energieausweis gelten grundslitzlich auchweiterhin. Änderungen
dienen hauptsächlich der Verdeutlichung bestehender Anforderungen oder Regelungen. Neu sind
Energieeffizienzklassen, die erglinzend auf dem Bandtacho eingefügtwerden. Daräberhinaus erhält
iederAusweis eine RegistriernummerundAngaben zurUmsetzung desEEWärmeG. Zudem sÍnddie
Empfehlungen für kostengilnstige Modernisierungsmaßnahmen (Modemisierungsempfehlungen)
kirnftig fester Bestandteil des Energieauswelses.

Im Einzelnen gibt es folgende Andenrngen / 8rgänzungen:

. Nach Fertigstellung eines neu errichteten Gebäudes muss dem Eigenttlmerunverzilglich ein
Energieausweis ausgestellt und fibergebenwerden. Dies gilt entsprechend für sanierte Gebäude, bei
denen energetische Berechnungen des fahres-Primårenergiebedarfes durchgeführtwordensind.

¡ Einem potenziellen Käufer oder Mieter ist derEnergieausweis odereine Kopie spätestens bei der
Besichtigung vorzulegen und nach Abschluss des Kauf- bar. Mietvertrags zu übergeben.

. Die bestehende Aushangpflicht ftlr Energieausweise wurde erweitert.In behördlich genutzten
Gebäuden mit einer Nutzfläche von mehr als 500 m2 {ab dem 8. fuli 2015 mehr als 250 m2 } muss der
Energieausweis ausgehängtwerden. Private Eigentr"irnervon Gebäuden mitstarkem
Publikumwerkehr mllssen denAusweis ab einerNutzflåichevon 500 m2 aushängen.

. Neu sind auch die VorgabenzuPflichtangabeninlmmobilienanzeigen (S16a). Erscheinen diese in
komme¡ziellen Medien, mtlssen künftig folgende Angaben enthalten sein:

1. Art desEnergieausweises (Bedarfs-oderVerbrauchsausweis)

2. Endenergiebedarfs-oder-verbrauchswert

3. Im EnergieausweÍs genannte wesentliche Energietråger der Heizung des Gebäudes

4. Bei Wohngebäuden Bauiahr des Gebäudes laut Energieausweis

5. BeÍ Wohngebäuden die Effizienzklasse laut Energieausweis, sofern ein Energieausweis
. mit Effizienzklasse vorliegt

6. Bei Nichtwohngebäuden müssen die Werte fUr Strom und Wärme beim
Endenergiebedarf bzur. Endenergieverbrauch getrennt angegeben werden.

Bei bestehenden Energieausweisen nach EnEV 2AO7I2OO9 sind Angaben aus Nr.2 bzw. bei
Nichtwohngebåuden Nr.6 verpflichtend und ftlrEnergieausweise nachEnEV àO}zp}O4Angaben aus
Nr. 2 und Nr.3.

Verantwortlich ftir die Umsetzung sind die Vermieter, Verpåchter oder Verkäufer der inserierten
Immobilen.

r |eder neu ausgestellte Energieausweis erhätt ktinftig eine Registriernummer nach g26c, welche im
. Ausweisformularvom Ausstellereinzutragen ist (weitereDetails hierzu unter,Kontrollqnteme lilr

EnergÍeausweise und Inspektionsbertdttu von Kimaønlagen],.

Nachdruck-auchauszugsre{se-nurunterNennungderDeutschenEnergie-AgenturGmhH
(dena) als Quelle. Belegexemplar erbeten.
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